 






1. Richtlinie

91/676/EWG

Richtlinie des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen 

Amtsblatt Nr. L 375 vom 31.12.1991 S. 1 - 8 
2. Darstellung des Inhalts

Artikel 1
Diese Richtlinie hat zum Ziel,

· die durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen verursachte oder ausgelöste Gewässerverunreinigung zu verringern und

· weiterer Gewässerverunreinigung dieser Art vorzubeugen.


3. Berichtspflicht

Artikel 10 

(1) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission für den Vierjahreszeitraum nach Bekanntgabe dieser Richtlinie und für jeden darauffolgenden Vierjahreszeitraum einen Bericht mit den in Anhang V beschriebenen Informationen vor.

(2) 
Ein Bericht nach diesem Artikel wird der Kommission binnen sechs Monaten nach Ende des Zeitraums vorgelegt, auf den er sich bezieht.

4. Datengrundlage
Anhang I

Kriterien für die Bestimmung der Gewässer nach Artikel 3 Absatz 1

A.
Gewässer nach Artikel 3 Absatz 1 werden unter anderem nach folgenden Kriterien bestimmt: 

1. wenn Binnengewässer, insbesondere solche, die zur Trinkwassergewinnung genutzt werden oder bestimmt sind, eine höhere Nitratkonzentration als die nach der Richtlinie 75/440/EWG festgesetzte Konzentration enthalten oder enthalten können und keine Maßnahmen im Sinne des Artikels 5 getroffen werden; 

2. wenn Grundwasser mehr als 50 mg/l Nitrat enthält oder enthalten könnte und keine Maßnahmen im Sinne des Artikels 5 getroffen werden; 

3. wenn in Binnengewässern, Mündungsgewässern, Küstengewässern und in Meeren eine Eutrophierung festgestellt wurde oder in naher Zukunft zu befürchten ist und keine Maßnahmen im Sinne des Artikels 5getroffen werden.

B.
Bei Anwendung dieser Kriterien berücksichtigen die Mitgliedstaaten ferner 

3. die physikalischen und ökologischen Eigenarten von Boden und Gewässern; 

4. den Stand der Erkenntnisse über das Verhalten von Stickstoffverbindungen in der Umwelt (Boden und Gewässer); 

5. den Stand der Erkenntnisse über die Auswirkungen der Maßnahmen im Sinne des Artikels 5. 

Anhang II

Regeln der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft
A.
Die Regeln der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft, mit denen die Verringerung der Nitratverunreinigung erreicht werden soll und die die Verhältnisse in den verschiedenen Regionen der Gemeinschaft berücksichtigen, sollten Bestimmungen zu folgenden Punkten enthalten, soweit diese von Belang sind: 

1. Zeiträume, in denen Düngemittel nicht auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht werden sollten; 

2. Ausbringen von Düngemitteln auf stark geneigten landwirtschaftlichen Flächen; 

3. Ausbringen von Düngemitteln auf wassergesättigten, überschwemmten, gefrorenen oder schneebedeckten Böden; 

4. Bedingungen für das Ausbringen von Düngemitteln auf landwirtschaftlichen Flächen in der Nähe von Wasserläufen; 

5. Fassungsvermögen und Bauweise von Behältern zur Lagerung von Dung, einschließlich Maßnahmen zur Verhinderung von Gewässerverunreinigungen durch Einleiten und Versickern von dunghaltigen Flüssigkeiten und von gelagertem Pflanzenmaterial wie z. B. Silagesickersäften in das Grundwasser und in Oberflächengewässer; 

6. Verfahren für das Ausbringen auf landwirtschaftlichen Flächen - einschließlich der Häufigkeit und Gleichmäßigkeit des Ausbringens - von sowohl Mineraldünger als auch Dung, bei denen die Nährstoffverluste in die Gewässer auf ein annehmbares Maß beschränkt bleiben.

B.
Die Mitgliedstaaten können in ihre Regeln der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft auch folgende Punkte aufnehmen: 

1. Bodenbewirtschaftung, einschließlich Fruchtfolgegestaltung und der Anbauverhältnisse (Grünland/Ackerland); 

2. Beibehaltung einer Mindestpflanzenbedeckung während bestimmter (Regen-)Zeiten zur Aufnahme des Stickstoffs, der sonst eine Nitratbelastung im Gewässer verursachen könnte; 

3. Aufstellung von Düngeplänen für die einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe und Führen von Aufzeichnungen über die Verwendung von Düngemitteln; 

4. Verhinderung von Gewässerverunreinigungen durch Abfließen und Versickern von Wasser in Bewässerungssystemen über die Reichweite der Pflanzenwurzeln hinaus. 

Anhang III

Maßnahmen, die in die Aktionsprogramme nach Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe a) Aufzunehmen sind
1.
Diese Maßnahmen umfassen Vorschriften betreffend: 

1. die Zeiträume, in denen das Ausbringen bestimmter Arten von Düngemitteln auf landwirtschaftlichen Flächen verboten ist; 

2. das Fassungsvermögen von Behältern zur Lagerung von Dung; dieses muß größer sein als die erforderliche Kapazität für die Lagerung von Dung während des längsten Zeitraums, in dem das Ausbringen von Dung auf landwirtschaftlichen Flächen in den gefährdeten Gebieten verboten ist, es sei denn, der zuständigen Behörde gegenüber kann nachgewiesen werden, daß die das gegebene Fassungsvermögen übersteigende Menge umweltgerecht entsorgt wird;

3. Begrenzung des Ausbringens von Düngemitteln auf landwirtschaftliche Flächen entsprechend den Regeln der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale des betroffenen gefährdeten Gebiets, insbesondere von 

a. Bodenbeschaffenheit, Bodenart und Bodenneigung; 

b. klimatischen Verhältnissen, Niederschlägen und Bewässerung; 

c. Bodennutzung und Bewirtschaftungspraxis, einschließlich Fruchtfolgen, ausgerichtet auf ein Gleichgewicht zwischen 

i. dem voraussichtlichen Stickstoffbedarf der Pflanzen und 

ii. der Stickstoffversorgung der Pflanzen aus dem Boden und aus der Düngung, und zwar aus 

· der im Boden vorhandenen Stickstoffmenge zu dem Zeitpunkt, zu dem die Pflanzen anfangen, den Stickstoff in signifikantem Umfang aufzunehmen (Reste am Ende des Winters);

· der Stickstoffnachlieferung aus der Nettomineralisation der organisch gebundenen Stickstoffvorräte im Boden; 

· den Einträgen von Stickstoffverbindungen aus Dung; 

· den Einträgen von Stickstoffverbindungen aus Mineraldünger und anderen Düngemitteln.

2.
Mit diesen Maßnahmen wird sichergestellt, daß bei jedem Ackerbau- oder Tierhaltungsbetrieb die auf den Boden ausgebrachte Dungmenge, einschließlich des von den Tieren selbst ausgebrachten Dungs, eine bestimmte Menge pro Jahr und Hektar nicht überschreitet. 


Als Höchstmenge pro Hektar gilt die Menge Dung, die 170 kg Stickstoff enthält. Jedoch 

a. können die Mitgliedstaaten für das erste Vierjahresprogramm eine Dungmenge zulassen, die bis zu 210 kg Stickstoff enthält; 

b. können die Mitgliedstaaten während und nach dem ersten Vierjahresprogramm andere als die oben genannten Mengen zulassen. Diese Mengen müssen so festgelegt werden, daß sie die Erreichung der in Artikel 1 genannten Ziele nicht beeinträchtigen; sie sind anhand objektiver Kriterien zu begründen, wie z. B.: 

· lange Wachstumsphasen; 

· Pflanzen mit hohem Stickstoffbedarf; 

· hoher Nettoniederschlag in dem gefährdeten Gebiet; 

· Böden mit einem außergewöhnlich hohen Denitrifikationsvermögen. 

Läßt ein Mitgliedstaat nach Maßgabe des vorliegenden Buchstabens b) eine andere Menge zu, so unterrichtet er davon die Kommission, die die Begründung nach dem in Artikel 9 festgelegten Verfahren prüft.

3. Die Mitgliedstaaten können die Mengen gemäß Nummer 2 auf der Grundlage von Tierzahlen berechnen.

4.
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission mit, in welcher Weise sie die Bestimmungen nach Nummer 2 anwenden. Anhand der erhaltenen Informationen kann die Kommission, wenn sie dies für erforderlich hält, dem Rat gemäß Artikel 11 geeignete Vorschläge unterbreiten. 

Anhang IV

Referenzmethoden
Mineraldünger 

Stickstoffverbindungen werden gemessen nach dem Verfahren der Richtlinie 77/535/EWG der Kommission vom 22. Juni 1977 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Probenahme und Analysemethoden für Düngemittel 10, zuletzt geändert durch die Richtlinie 89/519/EWG11.

Binnengewässer, Küstengewässer und Meere 

Die Nitratkonzentration wird gemessen in Übereinstimmung mit Artikel 4a Absatz 3 der Entscheidung 77/795/EWG des Rates vom 12. Dezember 1977 zur Einführung eines gemeinsamen Verfahrens zum Informationsaustausch über die Qualität des Oberflächensüßwassers in der Gemeinschaft12, geändert durch die Entscheidung 86/574/EWG13. 

Anhang V

Informationen für die Berichte nach Artikel 10

1.
Darlegung der vorbeugenden Maßnahmen nach Artikel 4. 

2.
Karte, aus der folgendes hervorgeht: 

a. die nach Artikel 3 Absatz 1 und Anhang 1 bestimmten Gewässer, wobei für jedes Gewässer anzugeben ist, welches der Kriterien in Anhang I zu seiner Bestimmung herangezogen wurde; 

b. die Lage der ausgewiesenen gefährdeten Gebiete, wobei zwischen bereits bestehenden und seit dem vorangegangenen Bericht neu ausgewiesenen Gebieten zu unterscheiden ist. 

3.
Übersicht über die Ergebnisse der nach Artikel 6 durchgeführten Überwachung sowie Angaben der Gründe, die jeweils zu der Ausweisung eines gefährdeten Gebiets und zu einer Änderung dieser Ausweisung oder einer zusätzlichen Ausweisung von gefährdeten Gebieten geführt haben. 

4.
Übersicht über die Aktionsprogramme nach Artikel 5, insbesondere über 

a. die nach Artikel 5 Absatz 4 Buchstaben a) und b) vorgeschriebenen Maßnahmen; 

b. die nach Anhang III Nummer 4 erforderlichen Informationen; 

c. etwaige zusätzliche Maßnahmen oder verstärkte Aktionen nach Artikel 5 Absatz 5; 

d. die Ergebnisse der nach Artikel 5 Absatz 6 durchgeführten Überwachungsprogramme; 

e. die Prognosen der Mitgliedstaaten über den Zeitraum, in dem die nach Artikel 3 Absatz 1 bestimmten Gewässer voraussichtlich auf die Maßnahmen des Aktionsprogramms reagieren, und zwar unter Angabe der Unsicherheitsfaktoren, mit denen diese Prognosen behaftet sind. 

1)
ABl. Nr. C 54 vom 3. 3. 1989, 5. 4, und ABI. Nr. C 51 vom 2 3. 1990, 5. 12. 

2) 
ABl. Nr. C 158 vom 26. 6. 1989, 5. 487. 

3) 
ABl. Nr. C 159 vom 26. 6. 1989, 5. 1. 

7) 
ABl. Nr. C 328 vom 7.12.1987, S. 1. 

8) 
ABl. Nr. C 209 vom 9.8.1988, S. 3. 

9) 
Diese Richtlinie wurde den Mitgliedsstaaten am 19. Dezember 1991 bekanntgegeben. 

10) 
ABl. Nr. L 213 vom 22. 8. 1977, S. 1. 

11) 
ABl. Nr. L 265 vom 12. 9. 1989, S. 30. 

12) 
ABl. Nr. L 334 vom 24. 12. 1977, S. 29. 

13) 
ABl. Nr. L 335 vom 28. 11. 1986, S. 44. 

5. Nachfolgende Änderungen

-

6. Fundstelle in der Wasserrahmenrichtlinie

Artikel 10
Kombinierter Ansatz für Punktquellen und diffuse Quellen

(2)c)

Anhang IV
Schutzgebiete

(1)iv)

Ahhang VI
Liste von Maßnahmen, die in die Maßnahmenprogramme aufzunehmen sind
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